
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bescheid 

 

über die Anerkennung einer Bildungsveranstaltung  

hier: Ihr Antrag vom 25.09.2006 

 

Aktenzeichen: 505.3.4-53502/09/0062 

Kennzeichen des Veranstalters: 2/0708 

 

gemäß § 8 Abs. 2 des Bildungsfreistellungsgesetzes vom 4. März 1998 (GVBl. LSA 

S.92) und der Verordnung zur Durchführung des Bildungsfreistellungsgesetzes 

(Bildungsfreistellungsverordnung) vom 24. Juni 1998 ( GVBl. LSA S.290 ), geändert 

durch die Artikel 6,7 des "Zweiten Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen im 

Land Sachsen-Anhalt" (GVBl. LSA Nr. 26/2003, S. 158), wird hiermit unter 

Widerrufsvorbehalt bescheinigt, dass die zur Durchführung der Bildungsfreistellung 

beantragte Weiterbildungsveranstaltung von der 

 

escuela montalbàn  

 

Bezeichnung der Veranstaltung: Spanischintensivkurs 

Genehmigungszeitraum: 23.01.2009 - 22.01.2011  

 

im Sinne der Verordnung über die Anerkennung gem. §2 Abs. 2 und 3 sowie  

§ 3 stattfindet und durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt anerkannt ist. 

Die Anerkennung ist auf zwei Jahre befristet. 

 

LANDESVERWALTUNGSAMT 

Referat 505 

Berufsbildende Schulen 

 

Landesverwaltungsamt � Postfach 1963 � 39009 Magdeburg 
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Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom: 

25.09.2006 

Mein Zeichen/Meine Nachricht 

vom: 505.3.4-53502/09/0062 

 

Bearbeitet von: 

Herrn Menkens 

 

Michael.Menkens 

@lvwa.lsa-net.de 

 

Tel.: (0391) 627-3429 

Fax: (0391) 627-3701 
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Die Frist beginnt mit dem Datum dieses Bescheides. Innerhalb dieser Frist kann die Veranstaltung beliebig 

oft ohne erneute Antragstellung wiederholt werden.  

Auf die Berichtspflicht nach jeder Veranstaltung gemäß §9 des Bildungsfreistellungsgesetzes, zuletzt 

geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 18. November 2005, wird hingewiesen. 

  

Die Regelungen zum Widerruf bzw. Rücknahme ergeben sich aus den §§ 48,49 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG ) sowie aus § 7 der Bildungsfreistellungsverordnung, zuletzt geändert 

durch Artikel 7 des Zweiten Investitionserleichterungsgesetzes. 

 

Hinweis: 

 

Sollte sich zu den Angaben des Antrages Veränderungen hinsichtlich der Bildungsveranstaltung ergeben, 

so sind diese dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt unverzüglich mitzuteilen. 

 

Die durch die Antragstellung entstandenen Verwaltungskosten ergeben sich aus der Lfd.Nr. 3.1 der §§ 1 

Abs. 1, 3, 4, 5 Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) vom 27.06.1991 

(GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 866, 868) i. V. 

m. lfd. Nr. 40.2 der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) vom 

30.08.2004 (GVBl. LSA S. 554), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21.12.2005 (GVBl. 2005 LSA 

S. 826) 

 

Die Verwaltungsgebühr beträgt 26,00 Euro. 

Dazu wird Ihnen ein gesonderter Gebührenbescheid zugesandt. 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht 

Halle, Thüringer Straße 16, 06112 Halle (Saale) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der 

Geschäftsstelle erhoben werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag 

 

 

Menkens  


